
Der A ngeklagte hatte  am 21. 4. 51 aus der A bfallkiste seines A rbeits
platzes etw a 5 kg M essingspäne und Abfallstücke entnommen und diese 
in seine A ktentasche verpackt. Bei dem Versuch, mit seinem Fahrrad 
nach W estberlin  zu gelangen, um diese M etallabfälle dort zu verkaufen, 
w urde er in der N ähe der Sektorengrenze von der Volkspolizei gestellt.

Urteil laut A ntrag:
2 Jahre  Zuchthaus, 50,— DM Geldstrafe, Einziehung des Fahrrades und 
der Aktentasche.

5. „Gefährdung des innerdeutschen Handels“

Strafsache gegen den Bäcker Alfred Lemke
— 8 KLs 30/51 der Großen Strafkam m er des Landgerichts Potsdam — 
Der A ngeklagte, der in W estberlin wohnt, hatte  sein in Stahnsdorf (So
wjetzone) gelegenes Haus instand setzen lassen. Die durch Kriegsein
w irkung ebenfalls zerstörte Dachrinne w ar nicht mehr zu reparieren. 
Eine neue Dachrinne konnte der A ngeklagte in der Zone trotz aller Be- • 
m ühungen nicht erhalten. Infolgedessen verpackte er die auf seinem 
Grundstück einzeln zusammengesuchten Teile, um diese in W estberlin 
un ter angem essener Zuzahlung gegen eine neue Dachrinne einzutau
schen. Bei der Fahrt nach W estberlin wurde er festgenommen.

Aus den Gründen:

Der A ngeklagte w ar geständig, die Absicht gehabt zu haben, das Z ink
blech nach W estberlin zu verbringen.
Er führt zu seiner V erteidigung an, dieses M aterial nicht etwa ver
kaufen gew ollt zu haben, sondern es sei ihm nur darum  zu tun  gewesen, 
dieses Buntmetall gegen eine neue Dachrinne einzutauschen, um sein 
in der DDR gelegenes Haus in Ordnung zu bringen. Der A ngeklagte gab 
auch zu, gew ußt zu haben, daß W aren jeglicher A rt ohne W arenbegleit
schein nicht transportiert bzw. keine W aren ohne Genehmigung ausge
führt w erden dürfen, jedoch habe er geglaubt, daß sein M otiv zur Tat
begehung Anlaß sei, m indestens eine, wenn schon nicht umgängliche, so 
doch zum indest sehr milde Strafe auszusprechen, da er doch nicht in 
Bereicherungsabsicht gehandelt habe.
Diese Einlassung des A ngeklagten vermochte den Unrechtsgehalt seiner 
H andlungsw eise insow eit nicht zu mildern, als das Gesetz zum Schutze 
des innerdeutschen Handels jeglichen illegalen W arentransport nach den 
W estsektoren Berlins bestraft, mithin auch dann, wenn dieser Transport 
zum Zwecke des Tausches erfolgt ist. Der G esetzgeber ließ sich bei dem 
Erlaß des Gesetzes von den Erwägungen leiten, daß jeder illegale und 
dam it unkontrollierbare innerdeutsche Handels- und W arenverkehr die 
W irtschaft der Deutschen Demokratischen Republik stört, dam it die Er
füllung der V olkswirtschaftspläne gefährdet und zugleich die entschei
dende Kraft für die W iederherstellung der wirtschaftlichen und politi
schen Einheit Deutschlands schwächt, so daß allein aus diesem Grunde 
den A ngeklagten die ganze H ärte des Gesetzes treffen mußte. Die
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